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§ 11 WWPG Pflegedienstleitung
 WWPG - Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.05.2020

(1) Der Träger eines P0egeheimes hat eine fachlich und zur Leitung geeignete Person zu bestellen, die für den

gesamten P0egebereich verantwortlich ist. Eine Person ist für die P0egedienstleitung fachlich geeignet, wenn sie eine

Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenp0ege ist, und zur Leitung geeignet, wenn sie durch

entsprechende Weiterbildung über hinreichende Kenntnisse in der Organisation und Personalführung verfügt. Für den

Fall der Verhinderung ist die Vertretung durch eine qualifizierte Person sicherzustellen.

(2) Die P0egedienstleitung hat ein p0egerisches Konzept über die Gestaltung der P0ege zu erstellen, das folgende

Angaben zu enthalten hat:

1. Beschreibung der p0egerischen Versorgung in Bezug auf die Betriebs- und

Leistungsbeschreibung;

2. Pflegeverständnis (Pflegeleitbild);

3. zugrunde gelegte Pflegemodelle und -konzepte;

4. Umsetzung der zugrunde gelegten Pflegemodelle und -konzepte;

5. Aufbau- und Ablauforganisation der Pflege.

(3) Bei wesentlichen Änderungen ist das p0egerische Konzept anzupassen. Das p0egerische Konzept ist im Heim zur

jederzeitigen Einsichtnahme durch Organe des Magistrats und des nach § 34 Wiener Sozialhilfegesetz – WSHG

zuständigen Sozialhilfeträgers bereit zu halten. Das p0egerische Konzept ist den Bewohnern bei der Aufnahme zur

Kenntnis zu bringen und im Heim gut sichtbar und lesbar anzuschlagen oder als Broschüre aufzulegen.
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